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Was erwartet Sie?

Folie 4

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

08:30 – 09:15 
Uhr

Einführung
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, 

EBZ Business School

Umsatzsteuer
Jörg Hellmann, StB, Dipl. -

Finanzwirt, VdW Rheinland-
Westfalen

Körperschaftsteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, EBZ 

Business School

Grundsteuer/Bewert
ungsrecht

Prof. Dr. Michael Pannen, StB, 
EBZ Business School

frei

kurze Pause
9:30 – 10:30 

Uhr
Einkommensteuer
Martin Schmidt, StB, Associate 

Partner Tax Ernst & Young 
GmbH

Umsatzsteuer
Jörg Hellmann, StB, Dipl. -

Finanzwirt, VdW Rheinland-
Westfalen

Körperschaftsteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, EBZ 

Business School

Grunderwerbsteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, 

EBZ Business School
frei

kurze Pause
10:45 – 11:45 

Uhr
Einkommensteuer
Martin Schmidt, StB, Associate 

Partner Tax Ernst & Young 
GmbH

Umsatzsteuer
Jörg Hellmann, StB, Dipl. -

Finanzwirt, VdW Rheinland-
Westfalen

Körperschaftsteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, EBZ 

Business School

Grunderwerbsteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, 

EBZ Business School
Leistungstest 

10:00- 12:00 Uhrkurze Pause
12:00 – 12:45 

Uhr
Einkommensteuer
Martin Schmidt, StB, Associate 

Partner Tax Ernst & Young 
GmbH

Umsatzsteuer
Jörg Hellmann, StB, Dipl. -

Finanzwirt, VdW Rheinland-
Westfalen

Körperschaftsteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, EBZ 

Business School

Grunderwerbsteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, 

EBZ Business School

Mittagspause 
(45 min.)

13:30 – 14:30 
Uhr 

Einkommensteuer
Martin Schmidt, StB, Associate 

Partner Tax Ernst & Young 
GmbH

Abgabenordnung/ 
steuerl. 

Verfahrensrecht 
Jörg Hellmann, StB, Dipl. -

Finanzwirt, VdW Rheinland-
Westfalen

Gewerbesteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, EBZ 

Business School

Umwandlungssteuer
recht

Prof. Dr. Michael Pannen, StB, 
EBZ Business School

kurze Pause

14:45 – 15:30 
Uhr

Gewerbebetriebe
Martin Schmidt, StB, Associate 

Partner Tax Ernst & Young 
GmbH

Abgabenordnung/ 
steuerl. 

Verfahrensrecht 
Jörg Hellmann, StB, Dipl. -

Finanzwirt, VdW Rheinland-
Westfalen

Gewerbesteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, EBZ 

Business School

Umwandlungssteuer
recht

Prof. Dr. Michael Pannen, StB, 
EBZ Business School

Kurze Pause

15:45 – 16:30 
Uhr

Gewerbebetriebe
Martin Schmidt, StB, Associate 

Partner Tax Ernst & Young 
GmbH

Abgabenordnung/ 
steuerl. 

Verfahrensrecht 
Jörg Hellmann, StB, Dipl. -

Finanzwirt, VdW Rheinland-
Westfalen

Gewerbesteuer
Prof. Dr. Michael Pannen, StB, EBZ 

Business School
frei
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Was ist Steuerberatung?

Folie 5

Themen:

§ ESt-Erklärung
§ ESt-Einkünfte-Ermittlung 
§ USt-Erklärung?
§ Fristen
§ Bescheidprüfung

§ KSt-Erklärung
§ GewSt-Erklärung 
§ USt-Erklärung
§ Fristen, Bescheidprüfung
§ Analyse Optimierungspotenzial
§ Prozessfragen
§ Risikomanagement

Steuerdeklaration 
(Compliance) 

M GmbH

Management-
GmbH GmbH 1 GmbH 2 KG

A: Vermietung ETW in Bochum 
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Was ist Steuerberatung?

Folie 6

Strukturierungen Themen (bei weitem nicht abschließend):
§ Höhe, Zeitpunkt von Ausschüttungen
§ Wahl des „richtigen“ Rechtsverhältnisses
§ Organschaften
§ Rechtsformwahl
§ Gewerbesteuerliche erweiterte Kürzung
§ Option zur Umsatzsteuer
...

www.ebz-business-school.de © 2017 Prof. Dr. Michael Pannen

Investitionen durch Immobilien-
gesellschaften und -konzerne

Folie 375

Investition durch Per-
sonengesellschaften

„Typische“ GmbH & Co. KG:
§ Einheitliche und gesonderte Feststellung 

der Einkünfte bei der KG und unmittelba-
re Zurechnung zu Gesellschaftern

§ KG erzielt grds. Einkünfte aus VuV (keine 
originär gewerbliche Tätigkeit) 

§ Falls nur Kompl.-GmbH und nicht zugl. A 
zur Geschäftsführung der KG befugt: 
• Gewerbliche Prägung der KG (� 15 Abs. 

3 Nr. 2 EStG) 
• KG = Mitunternehmerschaft, mit Kompl.-

GmbH und A = Mitunternehmer 
• KG selbst GewSt-Subjekt 

§ KG ist selbst Unternehmer i.S.d. UStG
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Investitionen durch Immobilien-
gesellschaften und -konzerne

Folie 381

„Einmann“-GmbH:
§ Ausschüttung: 

• Nicht abzugsfähig bei A GmbH 
• Einkünfte aus Kapitalvermögen bei A, 

Besteuerung grds. nach 
Abgeltungsteuersatz, auf Antrag jedoch 
Teileinkünfteverfahren gem. � 3 Nr. 40 
EStG (siehe � 32d Abs. 2 Nr. 3 a) EStG) 

• KapESt-Einbehalt bei A GmbH (26,375% 
inkl. SolZ) gem. �� 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
i.V.m. 43a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG 

• Abgeltende Wirkung des KapESt-
Einbehalts bei Abgeltungsteuer, sonst 
Anrechnung KapESt bei A gem. � 36 
Abs. 2 Nr. 2 EStG 

Investition durch 
Kapitalgesellschaften

www.ebz-business-school.de © 2017 Prof. Dr. Michael Pannen

Investitionen durch Immobilien-
gesellschaften und -konzerne

Folie 392

Immobilienkonzerne:
konzerninterne 
Leistungen

Ertragsteuerliche Optimierung:
Idee: körperschaftsteuerliche und 
gewerbesteuerliche Organschaft
§ Für Kapitalgesellschaften als 

Organgesellschaften Problem gelöst
§ Verdeckte Gewinnausschüttung gelten als 

Vorweg-Gewinnabführungen und werden im 
Falle von Dienstleistungen nicht im 
Einkommen korrigiert

§ Personengesellschaften können nicht 
Organgesellschaft sein

M GmbH

Management-
GmbH

Grundstücks-
GmbH 1

Grundstücks-
GmbH 2 Bauträger-KG

Dienstleistungen (Geschäftsbesorgung, 
Grundstücksverwaltung etc.)

EAV
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Investitionen durch Immobilien-
gesellschaften und -konzerne

Folie 395

Immobilienkonzerne:
konzerninterne 
Leistungen

Umsatzsteueroptimierung:
Idee: umsatzsteuerliche Organschaft
§ Eingliederungsvoraussetzungen sind zu 

beachten (in jüngster Zeit teilweise 
Verschärfung)

§ Insbesondere Problematik, wenn M-GmbH 
reine Finanzholding (somit kein 
umsatzsteuerlicher Unternehmer)

§ Personengesellschaften können nach 
deutschem UStG nicht Organgesellschaft 
sein; europarechtlich derzeit aber auf dem 
Prüfstand

M GmbH

Management-
GmbH

Grundstücks-
GmbH 1

Grundstücks-
GmbH 2 Bauträger-KG

Dienstleistungen (Geschäftsbesorgung, 
Grundstücksverwaltung etc.)

GF

GFGF GF

VdW Rheinland Westfalen  
Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

Die Wohnungswirtschaft 
im Westen 

Die Bandbreite möglicher Organisationsformen der 
Zusammenarbeit ist groß 

Partielle 
Geschäfts-
besorgung 

Vollständige 
Geschäfts-
besorgung 

General-
mietvertrag 

(Innen-) 
BGB-Gesell-
schaft / 
ARGE 

Bewirt-
schaftungs-
GmbH 

Einbringung/ 
Tochter-
unternehmen 

… 

Holding 

Fusion/ 
Verschmel-
zung durch 
Aufnahme 

5 

Zunehmende rechtliche, organisatorische und wirtschaftliche Verbindung 
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Was ist Steuerberatung?

Folie 7

Umstrukturierungen
Investitionen in Grundbesitz durch Immo-Gesellschaften
sowie Umstrukturierungen 

Themen

Einbringung KG-Anteile in GmbH / 
Formwechsel KG in GmbH / 
Veräußerung Grundbesitz an GmbH

• Ertragsteuern (ESt / GewSt)

• USt

• GrESt

C

C D KG

D

M GmbH

© 2012 Deloitte & Touche GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftImmobilienbesteuerung – StB Dr. Thomas Wagner7

X Y Z

Einbringung / Formwechsel / Verkauf

Themen:
§ Ertragsteuern: ESt, KSt, GewSt 

(UmwStG)
§ Vermeidung Aufdeckung stiller 

Reserven
§ USt
§ GrESt
§ Voraboptimierung für ErbSt
...
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Was ist Steuerberatung?

Folie 8

Transaktionen:

Asset-Deal

Share-Deal KapGes

Share-Deal PersGes

Themen:
§ Ertragsteuern
§ USt
§ GrESt

§ Bilanzierung 
§ Haftung
§ Weitere Praxisaspekte

• Tax Due Diligence 
• Steuerklauseln im Kaufvertrag
• Steuerliche Strukturierung 

Verkäufer Käufer

Verkäufer Käufer

KapG

Verkäufer Käufer

PersGes
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Was ist Steuerberatung?

Folie 9

Finanzierung Themen:
Fremdfinanzierung
§ Abzug von Fremdfinanzierungskosten 

(Zinsschranke, gewerbesteuerliche 
Hinzurechnungen)

§ Einbehalt von Kapitalertragsteuer 

A GmbH

Gesellschafter: 
natürliche Person A

Darlehen

Bank
Darlehen

100%
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Was ist Steuerberatung?

Folie 10

Internationales Steuer-
recht – Inbound

Themen:
§ Beschränkte KSt-Pflicht im Inland 
§ Vermeidung Doppelbesteuerung
§ inländische Betriebsstätte 
§ Abzugsfähigkeit von 

Fremdfinanzierungskosten
§ Gewinnermittlung: Einnahmen-

Überschussrechnung vs. Bilanzierung 

Cross-border taxation: Inbound-Investitionen

Inbound-Struktur

X 

Fonds-
Management

Fonds

Themen

• Beschränkte KSt-Pflicht im Inland

• Vermeidung GewSt-Pflicht / 
Vermeidung inländische 
Betriebsstätte

• Abzugsfähigkeit von 
Fremdfinanzierungskosten 
(Zinsschranke)

Ausland

© 2012 Deloitte & Touche GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftImmobilienbesteuerung – StB Dr. Thomas Wagner15

X 
BV / S.à r.l.

Asset
Manager

Facility
Manager

Bank (Zinsschranke)

• Gewinnermittlung: 
Einnahmen-Überschussrechnung 
vs. Bilanzierung

Inland

Property
Manager
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Steuerliche Grundbegriffe

§ Auszug von der Homepage des Bundesfinanz-
ministeriums: Einstellung „leichte Sprache“

Folie 11

Einnahmeerzielung 
als Hauptzweck

ohne (konkrete)
Gegenleistung
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Steuerliche Grundbegriffe

§ Auszug von der Homepage des Bundesfinanz-
ministeriums: Einstellung „leichte Sprache“

Folie 12

Anknüpfungssachver-
halt / Gesetzmäßigkeit
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Steuerliche Grundbegriffe

§ Steuern: Legaldefinition § 3 Abs. 1 AO
• Geldleistung
• ohne Gegenleistung
• Zwangsabgabe
• Anknüpfungssachverhalt 

(Gesetzmäßigkeit der Besteuerung)
• Einnahmenerzielung (auch Nebenzweck)

Folie 13
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Steuerliche Grundbegriffe

Folie 14

Gebühren

Zahlung bei
Inanspruchnahme

Zahlung und 
Gegenleistung

direkt 
zurechenbar

Beiträge

Zahlung bei 
potentieller

Inanspruchnahme

Zahlung und 
Gegenleistung

direkt 
zurechenbar

Steuern

Zahlung gemäß
Verpflichtung
(Steuerpflicht)

Zahlung und
Gegenleistung 

nicht direkt 
zurechenbar

Oberbegriff: Abgaben
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Steuern: Systematisierung; Unterscheidung 
nach (Beispiele)
• der Ertragshoheit,
• der Verwaltungshoheit,
• dem Gegenstand der Besteuerung,
• der Überwälzbarkeit,
• betriebswirtschaftlichen Anknüpfungspunkten

Folie 15
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Systematisierung nach der Ertragshoheit

Folie 16

reine Bundessteuern z.B. SolZ, Einfuhrumsatzsteuer und
Verbrauchsteuern (ohne Biersteuer)

reine Landessteuern z.B. Erbschaftsteuer, Kfz-Steuer, 
Grunderwerbsteuer, Spielbankabgabe, 
Biersteuer

reine Gemeindesteuern z.B. Realsteuern, also Grundsteuer und 
Gewerbesteuer, Hundesteuer,
Vergnügungssteuern

Gemeinschaftssteuern Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Umsatzsteuer
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Systematisierung 
nach der 
Ertragshoheit

Folie 17

Q
uelle:

https://w
w

w
.bundesfinanzm

inisterium
.de/C

ontent/D
E/D

ow
nloads/Broschueren_Bestellservice/w

as-
steuern-sind-und-w

ozu-w
ir-sie-zahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=11 (Abruf: 03.03.2023)
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Körperschaftsteuer Umsatzsteuer

GEMEINSCHAFTSTEUERN

 > Kaffeesteuer > Tabaksteuer
 > Stromsteuer > Energiesteuer

BUNDESSTEUERN, z. B.

BUND

Die Ertragskompetenz, also wie das Steuer-
aufkommen verteilt wird, ist in Artikel 106 
des Grundgesetzes genau geregelt. Zwar 
gehen die meisten Steuern direkt an den 
Bund, doch auch die Bundesländer und Ge-
meinden haben einen Anspruch auf Mittel 
aus Steuergeldern. In unserem föderalen 
System weist das Grundgesetz Bund, Län-
dern und Gemeinden bestimmte Aufgaben 
zu. Damit diese die Kosten für ihre Aufga-
ben decken können, erhalten sie Einnah-
men aus verschiedenen Steuerarten.

Insgesamt können die Steuern nach der 
Ertragshoheit in vier Kategorien einge teilt 
werden. Es gibt Bundes-, Länder- und Ge-
meindesteuern, die ausschließlich Bund, 
Ländern oder Gemeinden zustehen. Und 
es gibt die Gemeinschaftsteuern, die nach 
einem vereinbarten  Verteilungsschlüssel 
zwischen den drei staatlichen Ebenen auf-
geteilt werden.

WER BEKOMMT WELCHE STEUERN?

Steuereinnahmen für Bund, Länder 
und Gemeinden: Wer bekommt was?

23Die Steuerarten

Bund

Gemeinden

Länder

Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Ver äußerungsverträge

Lohn- und 
Einkommensteuer

GEMEINDESTEUERN, z. B.

 > Gewerbesteuer
 > Grundsteuer
 > Vergnügungsteuer
 > Hundesteuer

GEMEINDEN

 > Biersteuer > Grunderwerbsteuer
 > Erbschaft- und Schenkungsteuer

LÄNDERSTEUERN, z. B.

LÄNDER

EINNAHMEN FÜR BUND, LÄNDER UND GEMEINDEN
In einer föderalen Finanzbeziehung übernehmen Bund, Länder und 
Gemeinden unterschiedliche Aufgaben. Um diese eigenständig 
 bewältigen zu können, regelt die Finanzverfassung die Verteilung 
der Steuereinnahmen.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/was-steuern-sind-und-wozu-wir-sie-zahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/was-steuern-sind-und-wozu-wir-sie-zahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=11
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Systematisierung nach der Verwaltungshoheit
(Frage, wer zur Einziehung der Steuerbeträge berechtigt 
ist)
• der Bund: bei den Bundessteuern,
• die Länder: bei den Landes- und Gemeinschaftssteuern 

sowie
• die Gemeinden: für die Gemeindesteuern.

Folie 18
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Systematisierung nach dem Gegenstand der 
Besteuerung
(Frage nach dem Entstehungsgrund der Steuerpflicht)

Folie 19

Besitzsteuern:
Anknüpfungspunkt der Besteuerung ist 
hier das Einkommen bzw. der Ertrag 
des Besitzes bzw. der Besitz selbst

Einkommensteuer, 
Gewerbesteuer, 
Körperschaftsteuer,
Grundsteuer

Verkehrssteuern
Anknüpfungspunkt der Besteuerung ist 
hier der Verkehr des täglichen Lebens

Umsatzsteuer, Grunder-
werbsteuer, Versiche-
rungssteuer

Verbrauchsteuern
Anknüpfungspunkt ist hierbei die 
Beschaffung der Verbrauchsgüter

Tabaksteuer, Branntwein-
steuer, Stromsteuer, Bier-
steuer, Mineralölsteuer
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Systematisierung nach der Überwälzbarkeit

Folie 20

Direkte Steuern:
belasten den 
Steuerschuldner direkt;
„Steuerträger“ und 
„Steuerschuldner“ sind bei 
direkten Steuern identisch

Einkommensteuer, 
Gewerbesteuer, 
Körperschaftsteuer

Indirekte Steuern
der Steuerträger wird nur 
indirekt belastet;
„Steuerschuldner“ und 
„Steuerträger“ sind also 
nicht identisch

Umsatzsteuer, 
Zölle, 
Verbrauchsteuern

10

WER ZAHLT STEUERN?

Ob Angestellte, Selbstständige, Arbeits-
suchende oder Rentnerinnen und Rent-
ner – steuerpflichtig sind fast alle Bürge-
rinnen und Bürger Deutschlands. Ohne 
die Steuereinnahmen wäre es dem Staat 
schlicht nicht möglich, seine Aufgaben für 
das Gemeinwesen zu erfüllen.

Insgesamt gibt es fast 40 unterschied liche 
Steuern in Deutschland, die sich nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten einteilen las-
sen. Eine geläufige Unterscheidung ist die 
Art und Weise, wie die Steuergelder an die 
Finanzämter abgeführt werden: auf direk-
tem oder indirektem Weg.

Indirekte Steuern entrichtet man fast un-
bemerkt, etwa an der Zapfsäule, im Kino 
oder beim Einkaufen. Dazu gehören die 
Umsatzsteuer und die Verbrauchsteuern. 
Die Umsatzsteuer (oder Mehrwertsteuer) 
ist eine allgemeine Verbrauchsteuer, die 
beim Austausch von Gütern und Dienst-
leistungen fällig wird.

Andere Verbrauchsteuern werden hinge-
gen nur für den tatsächlichen Verbrauch 
bestimmter Produkte erhoben. Dazu zäh-
len z. B. die Stromsteuer, Tabaksteuer oder 
Energiesteuer. Den um die Steuer erhöh-
ten Endpreis zahlen letztlich die Personen, 
die Strom verbrauchen. Die Unternehmen 
führen die Steuer ab, die sie „indirekt“ als 
Bestandteil des Preises erhoben haben.

STAATzahlt Steuern 
STEUERTRÄGER

Eine Person, die durch eine 
Steuer belastet wird.

DIREKTE STEUERN

(Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Kraftfahrzeugsteuer ...)

DIREKTE UND INDIREKTE STEUERN: 
WAS IST DER  UNTERSCHIED?

Direkte und indirekte Steuern: Wie unter-
scheiden sie sich?

11Die Steuergrundlagen

Geht es in öffentlichen Debatten um die 
Steuerzahlerin oder den Steuerzahler, steht 
meist eine direkte Steuer im Mittelpunkt: 
die Einkommensteuer. Sie wird in Deutsch-
land auf alle erzielten Einkommen von 
Einzelpersonen erhoben.

Auch im Ausland erzielte Einkommen, 
etwa durch Mieteinnahmen von Ferien-
wohnungen, zählen dazu. Bei der direkten 
Steuer sind Steuerträger – also die Person, 
die durch die Steuer belastet wird – und 
Steuerschuldner – die Person, die dem 
Finanzamt die Steuer schuldet – ein und 
dieselbe Person. Die Einkommensteuer 
wird folglich direkt vom Steuerträger an 
das Finanzamt abgeführt.

Bei anderen Steuern ist die Einteilung 
komplexer. Meldet man etwa ein Kraft-
fahrzeug für den Straßenverkehr an, wird 
die Kraftfahrzeugsteuer fällig. Sie zählt zu 
den sogenannten Verkehrsteuern, die auf 
die Teilhabe am Rechts- und Wirtschafts-
verkehr erhoben werden, und ist eine 
direkte Steuer. Die Person, die das Kraft-
fahrzeug hält, zahlt dafür auch die Steuer. 
Diese wird direkt an das Hauptzollamt 
entrichtet. Das Fahrzeug muss auch ver-
sichert werden, wobei die Versicherung-
steuer anfällt, ebenfalls eine Verkehrsteuer. 
Diese wird vom Versicherer zusammen mit 
der Prämie eingezogen und von diesem 
als Steuerentrichtungsschuldner an das 
Bundeszentralamt für Steuern entrichtet.

STAATführt Steuern ab 
STEUERSCHULDNER

Eine Person, die dem Finanz-
amt die Steuer schuldet.

zahlt Steuern STEUERTRÄGER

INDIREKTE STEUERN

(Umsatzsteuer, Energiesteuer, Kaffeesteuer …)

Quelle Grafiken:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/was-
steuern-sind-und-wozu-wir-sie-zahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=11 (Abruf: 03.03.2023)

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/was-steuern-sind-und-wozu-wir-sie-zahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=11
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/was-steuern-sind-und-wozu-wir-sie-zahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=11
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Betriebswirtschaftliche Systematisierung nach 
Anknüpfung im Produktionsprozess: 
• Unternehmensmittel („Produktionsfaktoren“), 
• Unternehmensleistungen („Produkte“) und 
• finanzielles Ergebnis
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Betriebswirtschaftl. Anknüpfungspunkte Steuern:

Folie 22

• Personenbezogene Besteuerung des finanziellen 
ErgebnissesEinkommensteuer

• Institutionenbezogene Besteuerung des finanziellen 
ErgebnissesKörperschaftsteuer

• Zusätzliche Besteuerung des finanziellen Ergebnisses von 
GewerbebetriebenGewerbesteuer

• Allgemeine Besteuerung der UnternehmensleistungenUmsatzsteuer

• Besteuerung der Unternehmensmittel, hier der Beschaffung 
von GrundstückenGrunderwerbsteuer

• Besteuerung der Unternehmensmittel, hier unentgeltlicher 
Wechsel der Verfügungsmacht über Unternehmensmittel

Erbschaft- und 
Schenkungsteuer

• Besteuerung der Unternehmensmittel, hier des Eigentums 
an GrundstückenGrundsteuer
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Steuerliche Anknüpfungspunkte Immobilien
• Erwerb von Grundbesitz: 

Grunderwerbsteuer
• Eigentum an Grundbesitz:

Grundsteuer
• Entwicklung, Vermietung, Veräußerung von 

Grundbesitz: 
Einkommensteuer / Körperschaftsteuer, ggf. 
Gewerbesteuer, ggf. Umsatzsteuer

• Unentgeltliche Übertragung / Zuwendung von 
Grundbesitz: 
Erbschaft- und Schenkungsteuer

Folie 23



www.ebz-business-school.de  © 2023 Prof. Dr. Michael Pannen

Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Aufkommen der Steuern (nur Bund, 2023, insges. 
rd. 358,4 Mrd. EUR): 

Folie 24

Q
uelle: Bundesfinanzm

inisterium
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Systematisierung der Steuern

§ Aufkommen Steuern (Länder und Gemeinden; 
jeweils 2022; Quelle: destatis 2023)
• Bundesländer, insbesondere

- Grunderwerbsteuer: 17,12 Mrd. EUR – steigende Tendenz
- Erbschaft- und Schenkungsteuer: 9,2 Mrd. EUR (vom 

Aufkommen vergleichbar der Kfz-Steuer) – steigende Tendenz

• Gemeinden
- Gewerbesteuer: 70,24 Mrd. EUR (Achtung: Umlage an Länder 

und Bund)
- Grundsteuer (A und B): 15,28 Mrd. EUR

Folie 25
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Rechtsquellen

§ Rechtsquellen
• Gesetze

- vom deutschen Gesetzgeber (Bundestag, Bundesrat) in 
Kraft gesetzte und für alle in den Anwendungsbereich des 
Gesetzes fallenden Personen, Sachverhalte etc. 
verbindliche Regelungen

- Grundgesetz als verfassungsrechtliche Grundlage 
(z.B. Art. 3 GG: Gleichmäßigkeit der Besteuerung)

• Rechtsverordnungen
- Ermächtigung im Gesetz
- meist vom zuständigen Ministerium ggf. mit Zustimmung 

Bundesrat verabschiedet
- ebenfalls unmittelbar verbindlich

Folie 26



www.ebz-business-school.de  © 2023 Prof. Dr. Michael Pannen

Steuerliche Grundbegriffe: 
Rechtsquellen

§ Rechtsquellen
• EU-Vorschriften

- EU-Richtlinien bedürfen noch der Umsetzung in nationales 
Recht; sind stets zum Zwecke der Norminterpretation 
heranzuziehen (z.B. Mehrwertsteuersystemrichtlinie)

- EU-Verordnung: unmittelbar verbindlich

• Völkerrechtliche Verträge
- Nach Ratifizierung durch deutschen Gesetzgeber 

unmittelbar verbindlich
- Insbesondere Doppelbesteuerungsabkommen
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Rechtsquellen

§ Rechtsquellen
• Verwaltungsvorschriften

- durch die Bundesregierung, die obersten Finanzbehörden 
oder die Oberfinanzdirektion verfasst; 
z.B. BMF-Schreiben, OFD-Verfügung, Koordinierter 
Ländererlass

- binden die jeweils nachgeordnete Behörde, nicht aber den 
Steuerpflichtigen oder die Gerichte
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Steuerliche Grundbegriffe: 
Rechtsquellen

Folie 29

Abkürzung Erklärung
- G Gesetze (EStG, KStG, UStG etc.)
- V

Rechtsverordnungen (EStDV, UStDV etc.)
- DV
- R Richtlinie (oberste Verwaltungsauffassung des 

Bundes, z.B. EStR, GewStR)
- AE Anwendungserlass (oberste Verwaltungsauffassung 

des Bundes, z.B. UStAE, AEAO)
BMF-Schr. (sonstige) Verwaltungsanweisungen 

(Bundesfinanzministerium, Finanzministerium eines 
Bundeslandes, Oberfinanzdirektionen der Länder)

OFD-Verf.
FM ...
EuGH-Urteil

Gerichtsentscheidung (Europäischer Gerichtshof, 
Bundesfinanzhof, Finanzgerichte der Länder)BFH-Urteil

FG-Urteil
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Steuerliche Grundbegriffe:
Grundprinzipien der Besteuerung

§ Grundprinzipien der Besteuerung
• Ökonomische Grundprinzipien
• EU-rechtliche / verfassungsrechtliche Grundprinzipien
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Steuerliche Grundbegriffe:
Grundprinzipien der Besteuerung

§ Ökonomische Grundprinzipien der 
Besteuerung

Folie 31

Fiskalprinzip Verteilungs-
prinzipien

Gestaltungs-
prinzipien

Effizienz-
prinzipien

Hauptzweck der 
Besteuerung:
Einnahmeerzielung
(Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben)

Leistungsfähigkeits-
prinzip: 
• Verteilung der 

Belastung entspr. 
der individuellen 
Zahlungsfähigkeit
(Gedanke des 
gleichen Opfers) 

Äquivalenzprinzip: 
• Maßstab der Belas-

tung ist der Nutzen, 
den der Stpfl. Aus 
Staatsleistungen 
zieht (vgl. Gebühr) 

• Diskussion zur 
Grundsteuerreform

• Verhaltensbeein-
flussung (z.B. 
Mineralölsteuer, 
Biersteuer, 
degressive AfA)

• Preisbeeinflussung 
(indirekte Steuer), 

• Geldwertstabilität 
• Wirtschaftswachs-

tum („Steuervor-
teile“)

Kosten-/Nutzenanalyse
• Verwaltungsauf-

wand vs. 
Aufkommen

• Ausmaß der 
Belastung des Stpfl. 
mit Nebenpflichten 
(z.B. Aufzeich-
nungspflichten) 

• Ausmaß des 
Steuerwiderstands

• Beispiele: 
Vermögensteuer, 
Erbschaftsteuer 



www.ebz-business-school.de  © 2023 Prof. Dr. Michael Pannen

Steuerliche Grundbegriffe:
Grundprinzipien der Besteuerung

§ EU-rechtliche / verfassungsrechtliche 
Grundprinzipien der Besteuerung (1)
• Art. 3 GG: Grundsatz der Belastungsgleichheit 

(Leistungsfähigkeitsprinzip)
Bsp.: BVerfG zur ErbSt

• Art. 12, 14 GG: Freiheitsrechte (Eigentumsfreiheit, 
Berufsfreiheit) 
Bsp.: BVerfG zum Halbteilungsgrundsatz
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Steuerliche Grundbegriffe:
Grundprinzipien der Besteuerung

§ EU-rechtliche / verfassungsrechtliche 
Grundprinzipien der Besteuerung (2)
• Art. 20: Rechtsstaatsprinzip

- Gesetzesvorbehalt, 
- Bestimmtheitsgebot,

Bsp.: derzeitige Diskussion um Zinsschranke 

- Vertrauensschutz,
- keine Vereinbarungen über Steuern, 
- gleichmäßiger Steuervollzug

• EU-Vertrag Niederlassungsfreiheit, Kapitalverkehrs-
freiheit: Keine Benachteiligung von EU-
Auslandssachverhalten 
Bsp.: EuGH zu § 8a KStG a.F., Streubesitzdividenden
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Folie 34


